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Name des Produkts:  

Raiffeisen-GreenBonds 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 529900G72T0PJFIFLI22 

Das Produkt (der Fonds) wird von der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. als Verwaltungsgesellschaft verwal-

tet. Fondsmanager: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 
 

Nachhaltiges Investitionsziel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 Welches nachhaltige Investitionsziel wird mit diesem Finanzprodukt ange-

strebt? 
Der Fonds strebt eine nachhaltige Investition (im Sinne der Offenlegungsverordnung) mit einem Um-

weltziel an. Der Fokus liegt auf dem Klimaschutz und der Anpassung an den Klimawandel.  
 

 
Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung des nachhaltigen 

Investitionsziels dieses Finanzprodukts herangezogen? 

Als Nachhaltigkeitsindikator wird der 'Raiffeisen-ESG-Indikator' als interner Indikator der Verwal-

tungsgesellschaft herangezogen. Die Verwaltungsgesellschaft  analysiert laufend Unternehmen 

und Staaten auf Basis interner und externer Researchquellen. Die Ergebnisse dieses Nachhaltig-

keitsresearch münden gemeinsam mit einer gesamtheitlichen ESG-Bewertung, inkludierend einer 

ESG-Risikobewertung in den sogenannten ‚Raiffeisen-ESG-Indikator‘. Der Raiffeisen ESG-Indikator 

wird auf einer Skala von 0-100 gemessen. Die Beurteilung erfolgt unter Berücksichtigung der je-

weiligen Unternehmensbranche. 

  

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 
 ☒ Ja  ☐ Nein    

☒  Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit ei-

nem Umweltziel getätigt: 90,00 %  

 

☐  in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie als ökolo-

gisch nachhaltig einzustufen sind  

 

☒ In Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie nicht als 

ökologisch nachhaltig einzustufen 

sind 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☐  Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit ei-

nem sozialen Ziel getätigt: 0,00 %  
 

☐   Es werden damit ökologische/soziale 

Merkmale beworben und obwohl keine 

nachhaltigen Investitionen angestrebt 

werden, enthält es einen Mindestanteil 

von    % an nachhaltigen Investitionen 

 

☐ mit einem Umweltziel in Wirt-

schaftstätigkeiten, die nach der 

EU- Taxonomie als ökologisch 

nachhaltig einzustufen sind  

 

☐ mit einem Umweltziel in Wirt-

schaftstätigkeiten, die nach der 

EU- Taxonomie nicht als ökolo-

gisch nachhaltig einzustufen 

sind 

 

☐ mit einem sozialen Ziel 

 

☐   Es werden damit ökologische/soziale 

Merkmale beworben, aber keine nach-

haltigen Investitionen getätigt. 
 

Eine nachhaltige Investi-

tion ist eine Investition in 

eine Wirtschaftstätigkeit, 

die zur Erreichung eines 

Umweltziels oder sozialen 

Ziels beiträgt, vorausge-

setzt, dass diese Investi-

tion keine Umweltziele 

oder sozialen Ziele erheb-

lich beeinträchtigt und die 

Unternehmen, in die inves-

tiert wird, Verfahrenswei-

sen einer guten Unterneh-

mensführung anwenden. 

Die EU-Taxonomie ist ein 

Klassifikationssystem, das 

in der Verordnung (EU) 

2020/852 festgelegt ist und 

ein Verzeichnis von ökolo-

gisch nachhaltigen Wirt-

schaftstätigkeiten ent-

hält. Diese Verordnung 

umfasst kein Verzeichnis 

der sozial nachhaltigen 

Wirtschaftstätigkeiten. 

Nachhaltige Investitionen 

mit einem Umweltziel 

könnten taxonomiekon-

form sein oder nicht. 

 

Mit Nachhaltigkeitsindi-

katoren wird gemessen, 

inwieweit die nachhalti-

gen Ziele dieses Finanz-

produkts erreicht werden. 
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Wie wird erreicht, dass nachhaltige Investitionen nicht zu einer erheblichen Beeinträchti-

gung des ökologischen oder sozialen nachhaltigen Investitionsziels führen? 

Klimaschutzanleihen, sog. Green Bonds, dienen der Finanzierung ökologischer Projekte. Diese 

werden als nachhaltige Investition eingestuft, wenn der Emittent nicht aufgrund der im Folgen-

den unter „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie , die für die Auswahl 

der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet wer-

den?“ angeführten Kriterien von einer Veranlagung ausgeschlossen ist und die Green Bond Prin-

ciples (Leitlinie der International Capital Markets Association) oder die EU Green Bond Principles 

beachtet werden. 

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfakto-

ren berücksichtigt? 

Siehe dazu die Angaben unter „Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteili-

gen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“ 

 
Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinatio-

nale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und 

Menschenrechte in Einklang? 

Die unten zur Anlagestrategie ausgeführten Positiv- und Negativkriterien decken alle As-

pekte der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen ab (z.B. Vermeidung von Umwelt-

zerstörung, Korruption, Menschenrechtsverletzungen oder Berücksichtigung der ILO-Kernar-

beitsnormen). Das Fondsmanagement prüft laufend  durch verschiedene Informationska-

näle wie Medien und Researchagenturen, ob bei einem Investment schwerwiegende Kontro-

versen vorliegen. 

Darüber hinaus wird das Fondsvermögen mittels eines Screening-Tools eines anerkannten 

ESG-Researchproviders auf mögliche Verstöße gegen die OECD-Leitsätze für multinationale 

Unternehmen geprüft. Ein Unternehmen, das die OECD-Leitsätze für multinationale Unter-

nehmen nicht einhält, kommt für eine Veranlagung nicht in Betracht. Von einem Verstoß 

wird ausgegangen, wenn ein Unternehmen in einen oder mehrere kontroverse Fälle verwi-

ckelt ist, in denen es glaubwürdige Anschuldigungen gibt, dass das Unternehmen oder sein 

Management unter Verletzung globaler Normen schwerwiegenden Schaden in großem Um-

fang angerichtet hat. 

 

Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkun-

gen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 
☒ Ja.  

☐ Nein.  

Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren erfolgt durch die unten genannten Negativkriterien, durch Integration von 

ESG-Research im Investmentprozess (ESG-Scores) und in der Titelauswahl (Positivkriterien). Die Ver-

wendung von Positivkriterien beinhaltet die absolute und relative Bewertung von Unternehmen in 

Bezug auf Stakeholder-bezogene Daten, wie etwa im Bereich Mitarbeitende, Gesellschaft, Liefe-

rant:innen, Geschäftsethik und Umwelt bzw die absolute und relative Bewertung von Staaten in Be-

zug auf eine nachhaltige Entwicklung bezogene Faktoren wie das politische System, Menschen-

rechte, soziale Strukturen, Umweltressourcen und den Umgang mit dem Klimawandel. Zusätzlich 

wird bei Unternehmen durch das „Engagement“ in Form von Unternehmensdialogen und insbeson-

dere Ausübung von Stimmrechten auf die Reduktion von nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen 

hingewirkt.  Diese unternehmensbezogenen Engagementaktivitäten werden unabhängig von einer 

konkreten Veranlagung im jeweiligen Unternehmen durchgeführt. 

 

Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren entneh-

men Sie bitte auch gegebenenfalls den veröffentlichten Rechenschaftsberichten (Anhang „Nachhal-

tiges Investitionsziel“).  

  

 

Bei den wichtigsten 

nachteiligen Auswirkun-

gen handelt es sich um 

die bedeutendsten nach-

teiligen Auswirkungen von 

Investitionsentscheidun-

gen auf Nachhaltigkeits-

faktoren in den Bereichen 

Umwelt, Soziales und Be-

schäftigung, Achtung der 

Menschenrechte und Be-

kämpfung von Korruption 

und Bestechung. 
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Unternehmen Negativkriterien  Positivkriterien  Engagement 

Umwelt 

Treibhausgasemissionen ✓ ✓ ✓ 

Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete 

mit schutzbedürftiger Biodiversität auswir-

ken 

✓ ✓  

Wasser (Verschmutzung, Verbrauch)  ✓ ✓ 

Gefährlicher Abfall  ✓ ✓ 

Soziales 

und Be-

schäfti-

gung 

Verstöße bzw. mangelnde Prozesse zu Uni-

ted Nations Global Compact (Initiative für 

verantwortungsvolle Unternehmensfüh-

rung) und OECD-Leitsätzen für multinatio-

nale Unternehmen; Arbeitsunfälle 

✓ ✓ ✓ 

Geschlechtergerechtigkeit  ✓ ✓ 

Kontroversielle Waffen ✓ ✓  

 

Staaten und supranationale Organisationen Negativkriterien  Positivkrite-

rien 

Umwelt Treibhausgasemissionen  ✓ 

Soziales Verstoß gegen soziale Bestimmungen in internationa-

len Verträgen und Übereinkommen sowie den Grunds-

ätzen der Vereinten Nationen 

✓ ✓ 

 

 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 
Der Fokus des Fonds liegt auf dem Klimaschutz und der Anpassung an den Klimawandel.  

 

Bei der Nachhaltigkeitsbeurteilung liegt der Fokus nicht nur auf den Emittenten der Anleihen, son-

dern auch auf dem Zweck der Emission, d.h. den mit den Green Bonds (Klimaschutzanleihen) finan-

zierten Umweltprojekten. 

 

Bei der Mittelverwendung fallen Projekte üblicherweise in folgende Kategorien: 

 

- Erneuerbare Energien, 

- Energieeffizienz, 

- Nachhaltige Abfallwirtschaft, 

- Nachhaltige Bodennutzung, 

- Sauberer Transport, 

- Nachhaltiges Wassermanagement und 

- Nachhaltige Gebäude 

 

Die drei Nachhaltigkeitssäulen Umwelt („E“ wie environment), Gesellschaft („S“ wie social) und ver-

antwortungsvolle Unternehmensführung („G“ wie governance) sind Grundlage für jede Veranla-

gungsentscheidung. Auf verschiedenen Analyseebenen wird die nachhaltige Analyse in die funda-

mentale, finanzielle Unternehmensanalyse integriert. 

Veranlagung in Einzeltitel 

Bei der direkten Veranlagung in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente werden folgende Grunds-

ätze beachtet: 

Auf der ersten Analyseebene kommt es zu einer Vorselektion des gesamten Veranlagungsuniver-

sums. 

 

Dabei werden Klimaschutzanleihen identifiziert, die den sogenannten Green Bond Principles (Leitlinie 

der International Capital Markets Association) oder den EU Green Bond Principles entsprechen. 

 
Die Anlagestrategie 

dient als Richtschnur für 

Investitionsentscheidun-

gen, wobei bestimmte Kri-

terien wie beispielsweise 

Investitionsziele oder Risi-

kotoleranz berücksichtigt 

werden. 
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Diese Prüfung fokussiert auf vier Komponenten: 

 

- Festlegung der Mittelverwendung: Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, nachhaltige Abfallwirt-

schaft und Bodennutzung, sauberer Transport, nachhaltiges Wassermanagement und nachhaltige 

Gebäude 

  

- Prozess der Projektbewertung und -auswahl: Darstellung des Investitionsentscheidungsprozesses 

des Emittenten 

 

- Umgang mit den Erlösen der Emission: Das aufgenommene Kapital sollte in einem Sub-Portfolio 

angelegt werden, eine Zweckwidmung ist möglich. Wichtig ist die Transparenz der Mittelverwen-

dung, in vielen Fällen mittels Kontrolle durch externe Prüfer. 

 

- Berichterstattung: Die Emittenten sollten zumindest auf jährlicher Basis über den Stand ihrer durch 

Green Bonds finanzierten Projekten berichten. 

 

Die Projektbewertung durch externe Prüfer umfasst neben der Einhaltung der Green Bond Principles 

auch die Überprüfung, dass keine erhebliche Beeinträchtigung anderer Umwelt- oder sozialer Ziele 

besteht. 

 

Ausgangspunkt des integrierten Ansatzes der Raiffeisen KAG ist die Analyse auf Basis interner und 

externer Daten und Informationen: Als zentrales Element der Anlagestrategie wird basierend auf 

internen und externen ESG-Daten ein von der Verwaltungsgesellschaft entwickelter ESG-Indikator 

für Unternehmen und Staaten eingesetzt.   

 

Die erste Säule des Raiffeisen-ESG-Indikators für Unternehmenstitel basiert auf der internen Ein-

schätzung in Zusammenhang mit Zukunfts-Themen, die eine Bewertung für Sektoren und Subsekto-

ren im Hinblick auf deren Potential aus Nachhaltigkeitssicht widerspiegelt. Die Zukunfts-Themen 

umfassen derzeit insbesondere die Bereiche Energie, Infrastruktur, Rohstoffe, Technologie, Gesund-

heit/ Ernährung/ Wohlbefinden, Kreislaufwirtschaft und Mobilität.    

 

Die Berechnung der ESG Unternehmens-Einschätzung ist die zweite Säule des Investmentprozesses. 

Darin enthalten sind diverse Scores externer Partner, die eine Stakeholderbewertung, eine Bewer-

tung von ESG-Risiken, eine Corporate Governance-Bewertung, eine Einschätzung von Kontroversen 

und eine SDG-Bewertung (die SDGs, sind die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Natio-

nen und wurden von 193 Ländern einstimmig angenommen und auch von der österreichischen Bun-

desregierung implementiert)  beinhalten, sowie die Beurteilung anhand der von der Verwaltungsge-

sellschaft definierten Negativkriterien. Auf dieser Analyseebene kommt es auch zu einer Vorselektion 

des gesamten Investmentuniversums. 

 

 Als dritte Säule fungiert für Unternehmenstitel die Engagement-Bewertung. Diese beinhaltet eine 

Kombination aus drei Dimensionen: 1. die Intensität und Form des Engagements 2. die Kommunika-

tion Dabei wird die Bereitschaft des Unternehmens, auf Fragen der Verwaltungsgesellschaft einzu-

gehen, die Häufigkeit der Kommunikation und die rasche und zeitgerechte Beantwortung dieser Fra-

gen bewertet. 3. die Auswirkung des Engagements. Hier wird die Umsetzung der Engagementziele 

durch das Unternehmen bewertet. Sollte im Engagementprozess eine Reputationsgefährdung er-

kannt werden, wird das Unternehmen von der Investition ausgeschlossen. Ist bisher noch kein Enga-

gement erfolgt, wird das Unternehmen neutral bewertet.  

Für die Beurteilung von Staaten wurde der Raiffeisen-Sovereign-Indikator entwickelt. Für die Berech-

nung wurden verschiedene Themen identifiziert, die abbilden, wie nachhaltig die Staaten sowohl in 

ihrer Gesetzgebung als auch in ihrem Wirken gegenüber der Umwelt oder ihren Bürgern agieren. 

Diese Themen werden durch sogenannte Faktoren im Berechnungsmodell repräsentiert, wobei jeder 

verwendete Faktor einer der Kategorien Umwelt (Environment), Soziales (Social) oder Governance, 

sowie einer der Unterkategorien Biodiversität, Klimaschutz, Ressourcen, Umweltschutz, Grundbedürf-

nisse, Gerechtigkeit, Humankapital, Zufriedenheit, Institutionen, Politik, Finanz oder Transparenz zu-

geordnet wird. In die Berechnung fließen ebenfalls Daten externer Researchanbieter mit ein. Auf Ba-

sis der genannten Analysen wird aus den ausgewählten Unternehmen und Staaten unter Berücksich-

tigung des ESG-Indikators, dessen Entwicklung (ESG-Momentum) und unter fundamentalen Ge-

sichtspunkten ein breit diversifiziertes Portfolio konstruiert.  Dabei wird besonders hoher Wert auf 
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die Qualität des Unternehmens und des Businessmodels gelegt. Ein hoher Grad an Nachhaltigkeit 

und fundamentaler Stärke sind ausschlaggebend für ein Investment. 

Bei der Veranlagung in Einzeltitel sind insbesondere folgende Kriterien maßgeblich:  

- Gute finanzielle Entwicklung bei gleichzeitig signifikantem Beitrag zum Klimaschutz  

- Einsparung der Co2-Emmissionen aufgrund der Projekte 

 

Details zur Anlagepolitik und zu dem Anlageziel des Fonds in Abschnitt II / Punkt 15 dieses Prospekts. 
 

Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der   

Investitionen zur Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels verwendet werden? 

Die europäische Wertpapieraufsichtsbehörde ESMA (European Securities and Markets Authori-

ties) hat in ihren „Leitlinien zu Fondsnamen, die ESG- oder nachhaltigkeitsbezogene Begriffe ver-

wenden“ vom 21.8.2024 Kriterien für die Veranlagung in Unternehmen festgelegt. Basierend auf 

diesen Leitlinien erfolgt keine direkte oder indirekte Veranlagung in Unternehmen, die von den in 

Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a bis g der DelVO (EU) 2020/1818 (Mindeststandards für soge-

nannte „Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte “ bzw. „EU Paris-aligned Benchmarks“) genannten 

Kriterien betroffen sind:  

a) Unternehmen, die an Aktivitäten im Zusammenhang mit umstrittenen Waffen (iS der internati-

onalen Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen sowie nach öster-

reichischem Recht) beteiligt sind;  

b) Unternehmen, die am Anbau und der Produktion von Tabak beteiligt sind;  

c) Unternehmen, die nach Ansicht der Verwaltungsgesellschaft gegen die Grundsätze der Initia-

tive „Global Compact“ der Vereinten Nationen (UNGC) oder die Leitsätze der Organisation für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen ver-

stoßen;  

d) Unternehmen, die 1 % oder mehr ihrer Einnahmen mit der Exploration, dem Abbau, der Förde-

rung, dem Vertrieb oder der Veredelung von Stein- und Braunkohle erzielen;  

e) Unternehmen, die 10 % oder mehr ihrer Einnahmen mit der Exploration, der Förderung, dem 

Vertrieb oder der Veredelung von Erdöl erzielen;  

f) Unternehmen, die 50 % oder mehr ihrer Einnahmen mit der Exploration, der Förderung, der Her-

stellung oder dem Vertrieb von gasförmigen Brennstoffen erzielen;  

g) Unternehmen, die 50 % oder mehr ihrer Einnahmen mit der Stromerzeugung mit einer Treib-

hausgas-Emissionsintensität von mehr als 100 g CO2 e/kWh erzielen.   

 

Die Verwaltungsgesellschaft hat darüberhinausgehende Negativkriterien für die direkte Veranla-

gung in Einzeltitel festgelegt, um die Veranlagungen in kontroverse Geschäftsfelder und -prakti-

ken zu vermeiden. Negativkriterien bedeuten nicht immer einen vollumfänglichen Ausschluss ei-

nes Geschäftsfeldes oder einer Geschäftspraktik. In einigen Fällen wurden im Hinblick auf die We-

sentlichkeit Schwellenwerte festgelegt. Einige der in Folge genannten Negativkriterien werden 

typischerweise erst nach dem Eintritt eines Ereignisses (zum Beispiel Anklage wegen Bilanzfäl-

schung) bekannt und unterstützen daher bei einer Anlageentscheidung die Einschätzung zukünf-

tigen Verhaltens. Diese Negativkriterien unterliegen einer laufenden Kontrolle und können auf-

grund neuer Erkenntnisse und Entwicklungen am Markt ergänzt oder angepasst werden. Bei fest-

gestellten Verstößen gegen diese Negativkriterien wird die ESG-Einschätzung des betroffenen 

Emittenten einer vertiefenden Überprüfung unterzogen. Danach entscheidet die Verwaltungsge-

sellschaft über den Verbleib der Position im Fonds oder über einen Verkauf. Im Bereich von Unter-

nehmensemittenten werden sensible Geschäftsfelder und Aspekte vertiefend analysiert. Dazu 

zählen Verletzungen der Menschenrechte und Verstöße gegen Arbeitsrechte (gem. dem Protokoll 

der International Labour Organization), Umweltschutz (massive Umweltzerstörung), Korruption 

sowie Atomenergie (Produzenten von Atomenergie und Uran; Services in Verbindung mit Atoms-

tromproduktion) und Produzenten von militärischen Rüstungsgütern zu Kampfzwecken). Außer-

dem werden die folgenden Themenbereiche berücksichtigt: fossile Brennstoffe (Exploration, För-

derung, Verarbeitung und Distribution, Energieerzeugung), Gentechnik, Tabak (Handel).  

 

Die weiterführende Analyse im Rahmen des Anlageprozesses bei Investitionen in Staaten berück-

sichtigt die Themenbereiche Umweltschutz (Nicht-Ratifizierung des Pariser Klimaschutzabkom-

mens bzw. der UN-Biodiversitätskonvention), autoritäre Regime bzw. unfreie Staaten, Korruption 

(unter Heranziehung des Korruptionswahrnehmungsindex von Transparency International) sowie 

die fehlende Ratifizierung des Atomwaffensperrvertrags. Des Weiteren werden folgende Themen 

miteinbezogen: Atomstrom als dominante Energiequelle, mangelnde Kooperation in Bezug auf 
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Geldwäsche (laut Financial Action Task Force on Money Laundering der Organisation für wirt-

schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)), besonders hohe Rüstungsbudgets und die 

Todesstrafe, wenn diese laut Amnesty International nicht gänzlich abgeschafft wurde.  

 

In der direkten Veranlagung sind derivative Instrumente, die Nahrungsmittelspekulation ermögli-

chen oder unterstützen können, generell vom Erwerb ausgeschlossen.    

 

Bei Verstößen gegen die von der Verwaltungsgesellschaft definierten Negativkriterien oder Vor-

liegen von investmentrelevanten ESG-Fragestellungen betreffend der oben genannten Themen 

erfolgt durch das Fondsmanagement eine tiefergehender Emittenten-Analyse unter Nachhaltig-

keitsgesichtspunkten. Zu den wesentlichen Informationen für die ESG-Einschätzung zählen Er-

kenntnisse aus dem proprietären Zukunfts-Themen Research, interne Bewertungen des Fonds-

managements, proprietäres Engagement sowie Daten von externen Informationsdienstleistern 

und Research-Providern. Dabei wird überprüft, wie das betroffene Unternehmen auf den Fall rea-

giert und welche Vorkehrungen in Zukunft getroffen werden. Auf Basis dieser Überprüfung wird 

über den Verbleib der Position im Fonds oder über einen Verkauf entschieden. 

 
Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen, 

in die investiert wird, bewertet? 

Die Bewertung der guten Unternehmensführung im Anlageprozess der Verwaltungsgesellschaft 

erfolgt durch die Anwendung von Negativkriterien, die Integration von ESG-Research in den Anla-

geprozess (ESG-Scores) für die Bewertung von Unternehmen und letztlich für die Titelauswahl 

(Best-in-Class-Ansatz) sowie durch die kontinuierliche Überprüfung des Governance-bezogenen 

Scores des Fonds. Direkte Veranlagungen in Unternehmen, die nach Ansicht der Verwaltungsge-

sellschaft gegen die Grundsätze der Initiative „Global Compact“ der Vereinten Nationen (UNGC) 

oder die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) 

für multinationale Unternehmen verstoßen, sind jedenfalls von einer Investition ausgenommen. 
 

 

Wie sehen die Vermögensallokation und der Mindestanteil der nachhaltigen 

Investitionen aus? 
Die im Punkt Anlagestrategie beschriebenen Grundsätze gelten für das gesamte Wertpapiervermö-

gen. Der Raiffeisen-GreenBonds ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmä-

ßige Erträge sowie eine nachhaltige Investition an. Der Fonds investiert zumindest 51 % des Fonds-

vermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln in Anleihen, die zur Finanzierung von ökologi-

schen Projekten mit Klimarelevanz emittiert werden (sogenannte „Green Bonds“). Emittenten der im 

Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emit-

tenten und/oder Unternehmen sein. Zusätzlich kann auch in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt 

werden. Der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem (nicht taxonomiekonformen) Um-

weltziel beträgt 90 % des Fondsvermögens. Der Fonds investiert somit zumindest 90 % des Fonds-

vermögens in Anlagen, die zur Erfüllung nachhaltiger Anlageziele des Investmentfonds verwendet 

werden. Dabei veranlagt der Fonds auf Einzeltitelbasis ausschließlich in Wertpapiere und Geld-

marktinstrumente, die zur Erfüllung nachhaltiger Anlageziele des Investmentfonds verwendet wer-

den. Es erfolgt keine Veranlagung in Unternehmen, die von den in Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a bis 

g der DelVO (EU) 2020/1818 (Mindeststandards für sogenannte „Paris-abgestimmte EU-Referenz-

werte “ bzw. „EU Paris-aligned Benchmarks“) genannten Kriterien betroffen sind. Zusätzlich werden 

keine derivativen Instrumente erworben, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstüt-

zen können. 

  

Die Verfahrensweisen 

einer guten Unterneh-

mensführung umfassen 

solide Managementstruk-

turen, die Beziehungen zu 

den Arbeitnehmern, die 

Vergütung von Mitarbei-

tern sowie die Einhaltung 

der Steuervorschriften. 

Die Vermögensallokation 

gibt den jeweiligen Anteil 

der Investitionen in be-

stimmte Vermögenswerte 

an. 
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Mindestens 90 % der Investitionen des gesamten Fondsvermögens sind nachhaltige Investitionen mit 

einem Umweltziel gemäß Art. 2 Z 17 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung) (#1, 

siehe auch Informationen unter „Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 

Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind?“). Maximal 10 % des gesamten Fondsver-

mögens sind nicht nachhaltige Investitionen (#2, siehe auch Informationen unter „Welche Investitio-

nen fallen unter „Nicht nachhaltige Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und 

gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?“). 

 
#1 Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen oder sozialen 

Zielen.  

#2 Nicht nachhaltige Investitionen umfasst Investitionen, die nicht als nachhaltige Investitionen 

eingestuft werden. 

 

Wie wird durch den Einsatz von Derivaten das nachhaltige Investitionsziel erreicht?  

Nicht anwendbar 

 

In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umwelt-

ziel mit der EU-Taxonomie konform? 
Der Fonds strebt keine nachhaltige Investition im Sinne der EU-Taxonomie an. Dementsprechend 

findet auch keine diesbezügliche Überprüfung seitens des Wirtschaftsprüfers oder  sonstiger Drit-

ter statt. 

 
Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles 

Gas und/oder Kernenergie1 investiert?  

☐ Ja:  

 ☐ In fossiles Gas  ☐  In Kernenergie 

☐ Nein.  

  Nicht anwendbar 

 
In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der Investi-

tionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode 

zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Gra-

fik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts ein-

schließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur 

in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

  

 

 
1 Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des 

Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen –siehe Erläuterung am linken 

Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind 

in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 

Taxonomiekonforme Tä-

tigkeiten, ausgedrückt 

durch den Anteil der: 

– Umsatzerlöse, die den 

Anteil der Einnahmen 

aus umweltfreundlichen 

Aktivitäten der Unter-

nehmen, in die investiert 

wird, widerspiegeln 

– Investitionsausgaben 

(CapEx), die die umwelt-

freundlichen Investitio-

nen der Unternehmen, in 

die investiert wird, auf-

zeigen, z.B. für den Über-

gang zu einer grünen 

Wirtschaft 

– Betriebsausgaben 

(OpEx), die die umwelt-

freundlichen betriebli-

chen Aktivitäten der Un-

ternehmen, in die inves-

tiert wird, widerspiegeln 

 

Mit Blick auf die EU-Taxo-

nomiekonformität umfas-

sen die Kriterien für fossi-

les Gas die Begrenzung 

der Emissionen und die 

Umstellung auf erneuer-

bare Energie oder CO2-

arme Kraftstoffe bis Ende 

2035. Die Kriterien für 

Kernenergie beinhalten 

umfassende Sicherheits- 

und Abfallentsorgungs-

vorschriften. 

 

Ermöglichende Tätigkei-

ten wirken unmittelbar er-

möglichend darauf hin, 

dass andere Tätigkeiten 

einen wesentlichen Beitrag 

zu den Umweltzielen leis-

ten. 

 

Übergangstätigkeiten 

sind Tätigkeiten, für die es 

noch keine CO2- armen Al-

ternativen gibt und die un-

ter anderem Treibhaus-

gasemissionswerte auf-

weisen, die den besten 

Leistungen entsprechen. 
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* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegen-

über Staaten. 
 

Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermög-

lichende Tätigkeiten?  

Nicht anwendbar 
 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Um-

weltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 
Der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie 

konform sind, beträgt 90 % des Fondsvermögens. 

 
Wie hoch ist der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem 

sozialen Ziel? 
Der Fonds strebt keine sozial nachhaltige Investition an. 

 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Nicht nachhaltige Investitionen“, 

welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologi-

schen oder sozialen Mindestschutz? 
Bei Investitionen, die nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden, handelt es sich um 

Sichteinlagen oder kündbare Einlagen. Sichteinlagen und kündbare Einlagen unterliegen nicht den 

Nachhaltigkeitskriterien der Anlagestrategie und dienen primär der Liquiditätssteuerung. Im Zuge 

des Einsatzes von absichernden Derivaten erfolgt keine Berücksichtigung der nachhaltigen Zielset-

zung. Bei Verwendung von Derivaten, die nicht der Absicherung dienen, werden diese Ziele nach 

Möglichkeit berücksichtigt. Durch nicht nachhaltige Investitionen wird die Erreichung des nachhal-

tigen Investitionszieles nicht dauerhaft beeinträchtigt. 

 

Wurde zur Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels ein bestimmter In-

dex als Referenzwert bestimmt? 
Der Fonds wird hinsichtlich der Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels nicht an einem Refe-

renzwert gemessen. 

 

Inwiefern werden bei dem Referenzwert Nachhaltigkeitsfaktoren kontinuierlich im Ein-

klang mit dem nachhaltigen Investitionsziel berücksichtigt?  

Nicht anwendbar 

 

Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode si-

chergestellt? 

Nicht anwendbar 

 

Wie unterscheidet sich der bestimmte Index von einem relevanten breiten Marktindex? 

Nicht anwendbar 

 

Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Indexes eingesehen werden? 

Nicht anwendbar 
 

 

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 
Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter: https://www.rcm.at/at-de/glo-

bal/fondsdokumente/ bzw. im Falle von Auslandsregistrierungen unter www.rcm-international.com 

auf der Website des jeweiligen Landes unter „Kurse und Dokumente“. 

 

 

 

 sind ökologisch nach-

haltige Investitionen, die 

die Kriterien für ökolo-

gisch nachhaltige Wirt-

schaftstätigkeiten gemäß 

der EU-Taxonomie nicht 

berücksichtigen. 

 

 

 

 
Bei den Referenzwerten 

handelt es sich um Indizes, 

mit denen gemessen wird, 

ob das nachhaltige Investi-

tionsziel des Finanzpro-

dukts erreicht wird. 

 


